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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gem. Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-Verordnung 
i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, § 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Die Hauptversammlung vom 11. Mai 2023 hat unter Tagesordnungspunkt 8 eine Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen. Von der Ermächtigung wurde 
nicht Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung besteht bis zum 10. Mai 2026. Zur Wahrung der 
Flexibilität bezüglich des Erwerbs und der Verwendung eigener Aktien soll unter Aufhebung der 
bestehenden Ermächtigung vom 11. Mai 2023 erneut eine Ermächtigung zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss 
des Bezugsrechts beschlossen werden. 
 
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. 
 
Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 8 sieht vor, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 6. Mai 2029 eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von 
bis zu insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu 
erwerben. Auf die gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen 
zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr 
nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des 
Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des 
Handels in eigenen Aktien genutzt werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung kann dabei ganz 
oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke 
unmittelbar durch die Gesellschaft oder auch durch von der Gesellschaft abhängige oder im 
unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften oder 
durch von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängige oder in ihrem unmittelbaren 
oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaften beauftragte Dritte ausgeübt werden. 
Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe eines solchen Angebots erfolgen. 
 
Erfolgt nach der vorgeschlagenen Ermächtigung der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der 
von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie im XETRA-Handelssystem (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei 
Börsenhandelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 Prozent über- und 
nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die nähere Ausgestaltung des Erwerbs bestimmt der 
Vorstand der Gesellschaft. 
 
Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot der Gesellschaft oder eine öffentliche 
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten, kann die Gesellschaft entweder einen Kaufpreis 
oder eine Kaufpreisspanne festlegen, zu dem/der sie bereit ist, die Aktien zu erwerben. Zur 
Festlegung des Kaufpreises bzw. der Kaufpreisspanne sieht die Ermächtigung bestimmte 
Vorgaben vor. Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie der 
Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse im XETRA-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des 
Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots um nicht 
mehr als 10 Prozent über- und nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die nähere 
Ausgestaltung des Angebots bzw. der an die Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Kaufangeboten an Aktionäre bestimmt der Vorstand der Gesellschaft. 
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Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe eines Kaufangebots erhebliche Kursabweichungen vom gebotenen Kaufpreis bzw. 
der festgelegten Kaufpreisspanne, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines 
solchen Angebots angepasst werden. In diesem Fall wird nach der vorgeschlagenen 
Ermächtigung auf den Durchschnittskurs der letzten drei Börsenhandelstage vor der 
Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung 
zur Abgabe eines solchen Angebots kann neben der Möglichkeit zur Anpassung des Kaufpreises 
bzw. der Kaufpreisspanne eine Annahme- bzw. Angebotsfrist und weitere Bedingungen 
vorsehen. 
 
Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Kaufangeboten kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an 
Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien quantitativ 
übersteigt. In diesem Fall kann eine Zuteilung nach Quoten erfolgen, um die Abwicklung zu 
ermöglichen. Eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder kleinerer Teile von Offerten 
bis zu maximal 100 Stück Aktien kann vorgesehen werden, um den Verwaltungsaufwand bei der 
Abwicklung eines solchen öffentlichen Kaufangebots oder öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten zu begrenzen oder rechnerische Bruchteile auszuschließen. Hierzu soll 
auch eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden können. 
 
Nach der vorgeschlagenen Ermächtigung kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
erworbene eigene Aktien der Gesellschaft über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre 
im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten veräußern. Darüber hinaus dürfen erworbene eigene 
Aktien der Gesellschaft zu allen weiteren gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere auch zu 
den folgenden Zwecken, verwendet werden: 
 
Die erworbenen eigenen Aktien sollen auch außerhalb der Börse gegen Barleistung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts an Dritte veräußert werden können. Dies liegt im Interesse der 
Gesellschaft, um schnell und flexibel reagieren und kurzfristigen Kapitalbedarf decken zu 
können. Dadurch wird der Vorstand in die Lage versetzt, die Chancen günstiger 
Börsensituationen zu nutzen und durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 
Wiederverkaufspreis zu erzielen und damit eine größtmögliche Stärkung des Eigenkapitals zu 
erreichen und neue Investorenkreise zu erschließen. Dabei dürfen die erworbenen Aktien nur 
zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung erlaubt insoweit 
insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei deren 
Veräußerung unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die Vermögens- wie auch 
die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden hierbei entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
angemessen gewahrt. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen 
Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei – unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen Abschlag 
auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. Interessierte Aktionäre können ihre 
Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen durch Zukäufe im Markt erhalten. 
Diese Ermächtigung beschränkt sich darüber hinaus auf insgesamt höchstens 10 Prozent des 
Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 
oder – falls dieser Betrag niedriger ist – des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der 
Aktien der Gesellschaft. Auf diese 10 Prozent-Grenze des Grundkapitals sind diejenigen Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder verwendet werden, z.B. unter 
Ausnutzung einer Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechts. Ferner sind auf diese 10 Prozent-Grenze des Grundkapitals 
diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Options- 
und/oder Wandlungsrecht bzw. Options-/Wandlungspflicht ausgegeben werden oder 
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auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben werden. 
 
Darüber hinaus sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, die erworbenen Aktien auch zur 
Erfüllung von Verpflichtungen aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 
Optionsrechten bzw. Wandlungs- und/oder Optionspflichten zu verwenden, die von der 
Gesellschaft und/oder durch von der Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder 
mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaften ausgegeben wurden 
oder werden. Es kann zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung ganz 
oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. 
Options- und/oder Wandlungspflichten einzusetzen, da anders als bei Ausnutzung bedingten 
Kapitals keine neuen Aktien geschaffen werden müssen. Bei der Entscheidung darüber, ob 
eigene Aktien geliefert werden oder das bedingte Kapital ausgenutzt wird, wird der Vorstand die 
Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre sorgfältig abwägen. 
 
Erworbene eigene Aktien sollen auch im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- bzw. 
Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen 
verwendet werden können. Ferner sollen solche eigenen Aktien an Personen, die in einem 
Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen 
oder standen, sowie an Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 
ausgegeben werden dürfen. Die Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter, in der Regel unter der 
Auflage einer angemessenen mehrjährigen Sperrfrist, liegt im Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre, da hierdurch die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen und 
damit die Steigerung des Unternehmenswertes gefördert werden können. Die Nutzung 
vorhandener eigener Aktien als aktienkurs- und wertorientierte Vergütungsbestandteile statt 
einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann für die Gesellschaft zudem wirtschaftlich 
sinnvoll sein. Bei der Bemessung des von Mitarbeitern zu entrichtenden Kaufpreises kann eine 
bei Mitarbeiteraktien übliche und am Unternehmenserfolg orientierte angemessene 
Vergünstigung gewährt werden. Aktien können den vorgenannten Personen auch im 
Zusammenhang mit entsprechenden Programmen unentgeltlich angeboten, zugesagt und 
übertragen werden. Um die vorstehenden Ziele zu erreichen, ist ein Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre erforderlich. 
 
Ferner sollen eigene Aktien dazu verwendet werden können, um sie an Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft als Bestandteil der variablen Vergütung auszugeben. Auch insoweit ist ein 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. 
 
Die aktuellen Vorstandsverträge sowie das von der Hauptversammlung am 8. Mai 2025 
beschlossene Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands sehen keine variablen 
Vergütungsbestandteile vor, die eine Übertragung von Aktien der Gesellschaft erfordern. Der 
Gesellschaft soll jedoch die Möglichkeit gegeben werden, solche Vergütungsbestandteile – über 
die vorgesehene aktienbasierte Ausgestaltung des LTI hinaus – für die Zukunft vorzusehen. 
 
Entsprechend seiner gesetzlichen Pflicht aus § 87 AktG sorgt der Aufsichtsrat dabei dafür, dass 
die Gesamtvergütung (einschließlich der möglicherweise in Aktien gewährten Komponenten) in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie 
zur Lage der Gesellschaft steht und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe 
übersteigt. 
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Schließlich sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, dass der Vorstand die Möglichkeit hat,  
das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Veräußerung erworbener eigener Aktien durch Angebot 
an die Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von 
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder 
Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder durch von der Gesellschaft abhängige oder 
im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften 
ausgegeben werden, auszuschließen. Dadurch kann ein Bezugsrecht auf Aktien in dem Umfang 
gewährt werden, wie es den Inhabern bzw. Gläubigern nach Ausübung des Options- und/oder 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- und/oder Wandlungspflicht zustünde. 
Dadurch kann verhindert werden, dass sich deren Wert verwässert bzw. andere Maßnahmen 
zum Schutz vor Wertverwässerung ergriffen werden müssen. 
 
Die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien soll schließlich in Bezug auf 
den Ausschluss der Bezugsrechte eine wechselseitige Anrechnung mit einer Höchstgrenze von 
10 Prozent beinhalten. Diese Ermächtigung ist daher insoweit beschränkt, als nach Ausübung 
der Ermächtigung die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußerten eigenen 
Aktien 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – des Grundkapitals der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung nicht übersteigen darf. Auf diese 10 Prozent-Grenze 
sind auch solche Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss aus einem genehmigten Kapital ausgegeben werden; ferner sind 
solche Aktien anzurechnen, die infolge einer Ausübung von Schuldverschreibungen beigefügten 
Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options-/Wandlungspflichten auszugeben sind, 
soweit die zugehörigen Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf 
der Grundlage einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden. Durch diese Vorgabe wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von 
Aktien beschränkt und die Aktionäre daher zusätzlich gegen eine zu starke Verwässerung ihrer 
Beteiligung abgesichert. 
 
Schließlich sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, dass eigene Aktien ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden können. Auch eine solche Ermächtigung ist 
üblich und entspricht dem Marktstandard. Sie erlaubt es der Gesellschaft, auf die jeweilige 
Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu reagieren. Der Vorstand wird insoweit 
ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der sich veränderten Anzahl der Stückaktien anzupassen. 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ferner vor, dass 
der Vorstand die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch Einziehung der 
Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am 
Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand ist in diesem Fall auch ermächtigt, die Angabe der 
Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. 
 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien unter Ausschluss eines Andienungsrechts sowie zur Verwendung eigener Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung 
dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig 
ist. 
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Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der 
Ermächtigung zum Erwerb sowie zur Verwendung eigener Aktien berichten. 
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